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Art. 17 EMRK Artikel 17 - Verbot des
MiRbrauchs der Rechte

EMRK - Europdische Menschenrechtskonvention

@ Berucksichtigter Stand der Gesetzgebung: 16.09.2021

Keine Bestimmung dieser Konvention darf dahin ausgelegt werden, dal} sie fir einen Staat, eine Gruppe oder eine
Person das Recht begriindet, eine Tatigkeit auszutben oder eine Handlung zu begehen, die auf die Abschaffung der in
der vorliegenden Konvention festgelegten Rechte und Freiheiten oder auf weitergehende Beschrankungen dieser
Rechte und Freiheiten, als in der Konvention vorgesehen, hinzielt.

In Kraft seit 01.11.1998 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
file:///

	Art. 17 EMRK Artikel 17 – Verbot des Mißbrauchs der Rechte
	EMRK - Europäische Menschenrechtskonvention


